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VE REINS NA CHRICHTEN
Sitzung; des Zentralvorstandes

vom 24. Oktober 1953 im Blaukreuzhaus in Basel

(Protokollauszug)

Entschuldigt abwesend ist Fräulein Rieser.
1. Die Protokolle der letzten Vorstands- und einer Bürositzung werden ge¬

nehmigt und verdankt.
2. Zur Präsidentinnenkonferenz sind noch einige Vorbereitungen zu treffen.
3. Der Heimbericht wird erstattet. Bis auf einige Kleinigkeiten ist im Haus

alles in Ordnung. Der Garten soll etappenweise etwas umgestaltet werden.
4. Wir sind vertreten an den Tagungen der Akademikerinnen in St. Gallen

und der Saffa in Bern.
5. Ein kurzer Bericht wird abgegeben iiber die Einweihung des Heidi-Brun-

nens in Maienfeld.
6. Das Programm der Delegiertenversammlung am 8./9. Mai in Bern wird

besprochen.
7. Fräulein Röttgen, Basel, soll als beratendes Mitglied an den Sitzungen

der Aufsichtskommission der Stellenvermittlung teilnehmen.
8. Neuaufnahmen: Sektion Freiburg: Hanny Buia, Muntelier; Hedwig Chau-

bert, Murten. Sektion Zürich: Helene Michel, Zürich.

Präsidentinnenkonferenz
am 25. Oktober 1953 im Bottminger Schloß in Bottmiugen. Baselland

(Protokollauszug)

Die Sektionen Biel, Freiburg und Tessin sind nicht vertreten.
1. Das Protokoll der letzten Präsidentinnenkonferenz vom 27. April 1952

in Ölten wird genehmigt und verdankt.
2. Die Réglemente des Stauffer-Fonds und des Betriebsfonds der Stellen¬

vermittlung werden, mit einigen kleinen Änderungen im Entwürfe, von
den Präsidentinnen gutgeheißen.

3. jNeuwahlen sind an der nächsten Delegiertenversammlnng zu treffen für
das zurücktretende Vorstandsmitglied H. Böschenstein und in derRedak-

• tionskommission für unsere verstorbene Kollegin R. Kohler.
4. Das Merkblatt für die Sektionen im Verkehr mit dem Zentralvorstand

wird durchbesprochen.
5. In den Mitteilungen wird auf die Broschüre «Gleicher Lohn für gleich¬

wertige Arbeit», zu beziehen beim Sekretariat des BSF, hingewiesen.
Am Nachmittag feierten wir das 50jährige Bestehen unseres Stellenver-

inittlungsbüros. Fräulein Pauline Müller. Basel, und unsere Sekretärin, Fräulein

Bürkli, berichteten über Werden und Arbeit.
Die Aktuarin: Stini Fausch

Mitgliederbeiträge
Alljährlich im Januar schickt die Zentralkassierin des Schweizerischen

Lehrerinnenvereins eine Mitgliederliste des Vorjahres an die Sektionskassierinnen

zur Bereinigung. Der reduzierte Mitgliederbeitrag gilt für die im Laufe
eines Jahres pensionierten Mitglieder erst für das folgende Jahr, da für die
Berechnung des Beitrages lt. Vereinsrecht der 1. Januar maßgebend ist.
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